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RS OGH 1977/11/9 1Ob690/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1977

Norm

GmbHG §18

Rechtssatz

Es ist nicht möglich, einen Gesellschafter, der auch Geschäftsführer ist, wenn er gesetzwidrig eine Ausschlußdrohung

einem anderen Gesellschafter und nicht sich zusandte, rechtlich so zu behandeln , als wäre dies doch geschehen.
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